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Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 30. Dezember 2019 

Die Deka Investment GmbH („Gesellschaft“) ändert mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit 
Wirkung zum 30. Dezember 2019 die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das von ihr verwaltete OGAW-Sondervermögen  
„Deka-Deutschland Balance“ mit den Anteilklassen CF (ISIN: DE000DK2CFB1) und TF (ISIN: DE000DK2CF9). 

§ 6 Absatz 2 der BAB wird eingefügt und dahingehend formuliert, dass die Gesellschaft den Vertriebsstellen eine jährliche Vertriebspro-
vision in Höhe von bis zu 1,00 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens zahlt. Die Vertriebsvergütung wird 
durch die Verwaltungsvergütung nach § 6 Absatz 1 der BAB abgedeckt und wird somit dem Sondervermögen nicht gesondert belastet. 
Der bisherige Absatz 2 und die folgenden Absätze 3 bis 5 verschieben sich entsprechend. 

Ferner wird § 6 der BAB an die „BaFin-Musterbausteine für Kostenklauseln offener Publikumsinvestmentvermögen (ohne Immobilien-
Sondervermögen)“ vom 20. Juni 2018 angepasst. Dementsprechend wird neben redaktionellen Anpassungen die Vergütung für die 
Durchsetzung streitiger Ansprüche ersatzlos gelöscht.  

Außerdem wird § 6 Absatz 4 der BAB geändert, so dass künftig folgende Vergütungen und Kosten von der Kostenpauschale abgedeckt 
sein und dem Sondervermögen nicht separat belastet werden: 

 bankübliche Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer  Vermögensge-
genstände im Ausland;  

 Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (ein-
schließlich Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen);   

 Kosten für die Bekanntmachung von Thesaurierungen; 
 Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Verschmelzun-

gen von Investmentvermögen und außer im Fall der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzver-
letzungen oder Berechnungen bei der Anteilwertermittlung. 

 Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das Sondervermögen erhoben werden. 

Ferner wird § 6 Absatz 6 der BAB angepasst, so dass künftig die Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten, die 
Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das Sondervermögen und die Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des 
Sondervermögens durch Dritte dem Fonds belastet werden können 

§ 7 Absatz 4 der BAB wird dahingehend geändert, dass künftig die Ausschüttung jährlich innerhalb von vier Monaten anstelle von bis-
lang drei Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres erfolgen kann.  

 

*** 

§ 6 BAB wird geändert und erhält folgenden Wortlaut: 

§ 6 Kosten 

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 2,50 % des durchschnitt-
lichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Tages errechnet 
wird. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben. 

2. Die Gesellschaft zahlt den Vertriebsstellen eine jährliche Vertriebsprovision in Höhe von bis zu 1,00 % des durchschnittlichen Nettoin-
ventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Die 
Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung nach Absatz 1 abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert 
belastet. 

3. Die Gesellschaft kann sich für die Verwaltung von Derivate-Geschäften und bei der Verwaltung von Sicherheiten für diese Geschäfte 
(sog. Collateral-Management) der Dienste Dritter bedienen. Außerdem können weitere Leistungen Dritter im Rahmen der Erfüllung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (European Market Infrastructure Regulation – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von 
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OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen, in Anspruch genommen wer-
den. Die Gesellschaft kann dem Sondervermögen die von den Dritten für ihre Leistungen in Rechnung gestellten Vergütungen und Ent-
gelte bis zur Höhe von jährlich insgesamt 0,10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungs-
periode, der aus den Werten am Ende eines jeden Tages berechnet wird, belasten. Es steht der Gesellschaft frei, nur Teilbeträge zu belasten 
oder von einer Belastung abzusehen. Die Vergütung wird durch die Verwaltungsvergütung gemäß Absatz 1 nicht abgedeckt und kann 
somit dem Sondervermögen zusätzlich belastet werden. 

4. Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen eine Kostenpauschale in Höhe von bis zu 0,24 % p.a. des durchschnittlichen Netto-
inventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Tages errechnet wird. Die 
Kostenpauschale deckt folgende Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden: 

 Vergütung der Verwahrstelle;  

 bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögens-
gegenstände im Ausland;  

 Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und 
Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen);  

 Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen 
oder Thesaurierungen und des Auflösungsberichtes;  

 Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des Sondervermögens;  

 Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Re-
geln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;  

 Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder Finan-
zindizes anfallen können; 

 Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Verschmelzungen von 
Investmentvermögen und außer im Fall der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder 
Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung; 

 Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das Sondervermögen erhoben werden. 

Die Kostenpauschale wird monatlich anteilig erhoben. 

5. Der Betrag, der jährlich aus dem Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1, 3 und 4 als Vergütungen bzw. Kostenpauschale 
sowie nach dem nachstehenden Absatz 6 Buchstabe e) als Aufwendungsersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 2,94 % des 
durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden 
Tages errechnet wird, betragen. 

6. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zulasten des Sondervermögens: 

a) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens 
sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des Sondervermögens erhobenen Ansprüchen; 

b) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten; 

c) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das Sondervermögen; 

d) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Sondervermögens durch Dritte;  
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e) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente 
oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem 
Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,10 % p.a. des durchschnittlichen 
Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Tages errechnet wird; 

f) Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen, im 
Zusammenhang mit den vorstehend genannten Aufwendungen und im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung. 

7. Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb 
und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet. 

8. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu 
legen, die dem Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB berech-
net worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet 
werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft 
oder die andere Gesellschaft für den Erwerb oder die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die 
Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem Sondervermögen von der Gesellschaft 
selbst, von einer anderen (Kapital-)Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesent-
liche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile 
berechnet wurde. 

§ 7 Absatz 4 BAB wird geändert und erhält folgenden Wortlaut: 

§ 7 Ausschüttung/Thesaurierung 

(…) 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. Zwischenausschüttungen sind zulässig. 

(…) 

*** 

Sollten Sie mit den vorgesehenen Anpassungen nicht einverstanden sein, können Sie Ihre Anteile grundsätzlich jederzeit kostenfrei zu-
rückgeben. 

Zum 30. Dezember 2019 steht eine aktualisierte Ausgabe des Verkaufsprospektes des OGAW-Sondervermögens zur Verfügung, der 
kostenfrei auf Anforderung bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main oder unter www.deka.de 
erhältlich sein wird. 

 

Frankfurt am Main, im September 2019 

 

Deka Investment GmbH 
Die Geschäftsführung 


